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§ 1

Dieser Tarifvertrag hat den gleichen Geltungsbereich wie Teil A (Manteltarifvertrag).

§ 2

Für den Fall, dass der Arbeitgeber Altersteilzeitverträge auf der Basis des Altersteilzeitgeset-
zes abschließt, ist im Hinblick auf die Verteilung der während des Altersteilzeitverhältnisses
insgesamt geschuldeten Arbeitszeit eine Blockbildung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 Altersteilzeit-
gesetz zulässig. Im Übrigen kann der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehme-
rin auch alle anderen Formen der Arbeitszeitverteilung vereinbaren, die den Bestimmungen
des Altersteilzeitgesetzes entsprechen.

Bei Abschluss eines Altersteilzeitvertrags ist eine Vereinbarung gemäß § 17 Ziffer 4 Satz 2
MTV zu treffen, nach der das Arbeitsverhältnis zum vereinbarten Zeitpunkt enden soll.

§ 3

Endet ein Altersteilzeitverhältnis mit Blockbildung vorzeitig durch Tod, haben die Erben An-
spruch auf eine etwaige Differenz zwischen der erhaltenen Altersteilzeitvergütung und dem
Entgelt für den Zeitraum der tatsächlichen Beschäftigung, das ohne Eintritt in die Altersteil-
zeit angefallen wäre. Vergütungen gemäß § 5 MTV bleiben dabei außer Ansatz.

Endet ein Altersteilzeitverhältnis mit Blockbildung in der Freistellungsphase vorzeitig infolge
voller Erwerbsminderung, so erhält der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin bis zum vereinbar-
ten Ende des Altersteilzeitverhältnisses eine etwaige Differenz zwischen den gesetzlichen
und betrieblichen Versorgungsbezügen (inkl. BVV) und der fiktiven Altersteilzeitvergütung.

§ 4

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juni 1997 in Kraft. Er ist befristet bis zum 31. Dezember 2012.*)

Protokollnotiz

Bei einer Mitgliedschaft des Arbeitgebers im BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a. G.
trägt der Arbeitgeber den satzungsgemäßen Beitragsanteil. Bemessungsgrundlage ist das
Teilzeitgehalt gemäß § 9 Ziffer 1 MTV einschließlich des gesetzlichen Aufstockungsbetrags.
Entsprechendes gilt für die Zusatzversicherungseinrichtungen öffentlicher Banken. Sofern
keine Mitgliedschaft zum BVV besteht, verpflichtet sich der Arbeitgeber, die Leistungen zu
den jeweiligen betrieblichen und überbetrieblichen Altersversorgungseinrichtungen auf der
Basis der vorstehenden Bemessungsgrundlage fortzusetzen.

Während des Altersteilzeitverhältnisses bleiben betriebliche Ansprüche auf Angestelltenkon-
ditionen erhalten.

*) Geändert durch Tarifvertrag zur Änderung des Altersteilzeit-Tarifvertrags vom 25. Januar 2000 und vom 22. Mai 2001 
sowie durch Tarifvertrag zur gesetzlichen Neuordnung der Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten mit Wirkung ab 
1. September 2001, durch Tarifvertrag zur Änderung des Manteltarifvertrags vom 28. Mai 2003 mit Wirkung ab 
1. Januar 2003 und durch Tarifvertrag zur Änderung des Altersteilzeit-Tarifvertrags vom 8. Juli 2004, zum 1. November
2009 sowie vom 1. Oktober 2010.




